
 
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Abteilung Sicherheit, Ordnung und Verkehr; Führerscheinstelle 
Stand: März 2024 

Antrag auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheins   
 
Antragstellung nach vorheriger Terminvereinbarung:  

 über Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  
 bei der Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems  

 
Formular: 

 Führerscheinantrag allgemein 
 Anlage internationaler Führerscheine 
 
Achtung: Sofern Sie nicht im Besitz eines EU-Kartenführerscheines sind, ist die Beantragung 
eines solchen zwingend erforderlich!  

 
Unterlagen: 

 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm) 
 Personalausweis / Reisepass 
 Vollmacht, sofern der Antragsteller nicht selbst erscheinen kann 
 EU-Kartenführerschein  

 
Kosten: 

 16,30 € außerhalb der Probezeit, 17,10 € innerhalb der Probezeit 
 zusätzlich 30,40 €, sofern die Umstellung auf EU-Kartenführerschein notwendig ist 

 
Zahlung der Gebühr bei: 

 Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung, 
 Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Aushändigung: 

 über Bürgerbüro Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung  
 durch Führerscheinstelle des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems 

 
Wichtige Hinweise: 
Wer außerhalb der EU Kraftfahrzeuge führen möchte, benötigt in der Regel einen internationalen Führerschein. 
Für Länder innerhalb der EU und des EWR ist kein internationaler Führerschein erforderlich. 
 
Bitte informieren Sie sich vorab, welcher der beiden internationalen Führerscheine benötigt wird.   
 

 Internationalen Führerschein nach Artikel 7 und Anlage E des internationalen Abkommen über  
Kraftfahrzeugverkehr vom 24. April 1926 "Pariser Abkommen" (Anlage 8c zu § 25b Abs.2 Fahrerlaubnis-
Verordnung) - RGBL.1930 II S.1233 - Gültigkeitsdauer 1 Jahr. 
(Liste der Vertragsstaaten siehe Seite 2) 

 
 Internationalen Führerschein nach Artikel 41 und Anhang 7 des Übereinkommens über den 

Straßenverkehr vom 8. November 1968 "Wiener Abkommen" (Anlage 8d zu § 25b Abs.3 Fahrerlaubnis-
Verordnung) - RGBL.1977 II S.809 – Gültigkeitsdauer 3 Jahre. 
(Liste der Vertragsstaaten siehe Seite 3) 

 
Weitere Informationen erhalten Sie z.B.: 

 bei Ihrem Reiseveranstalter/Reisebüro/Autovermieter 
 dem Auswärtigen Amt unter allgemeine Reiseinformationen zum jeweiligen Reiseland 

(https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender)  
 der Botschaft des Reiselandes in Deutschland 
 Ihrem Automobilclub. 
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 Allgemeine Anfragen können Sie über die folgenden Wege stellen: 

 
Mail:  referat34@rhein-lahn.rlp.de 
Telefon: (02603) 972 - 120 
Fax:  (02603) 972 - 6120 
 
Termine bei der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 
gelegen in Bad Ems, können Sie über unsere Website ausmachen: 
https://www.rhein-lahn-kreis.de/verwaltung-service/online-terminvereinbarung/  
 

 
 
 
 
 

„Pariser Abkommen“ Gültigkeitsdauer ein Jahr 
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„Wiener Abkommen“ Gültigkeitsdauer drei Jahre 
 

 


